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- über Herrn Beigeordneten Märtens   gez. Märtens 
- über Frau Beigeordnete Deppe    gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath   gez. Richrath  
 
 
Freigabe zur Benutzung der Busspuren in Leverkusen für Taxen 
- Bürgerantrag vom 01.10.2020 
- Nr. 2020/0035 
 
 
Die grundsätzliche Freigabe von Busspuren für Taxen wird auch weiterhin von der Ver-
waltung nicht empfohlen (siehe Stellungnahme zum Antrag Nr. 2019/2906 der Fraktion 
BÜRGERLISTE vom 07.05.2019). Da Busspuren für die Bevorrechtigung des ÖPNV 
eingerichtet werden, kann es bei einer generellen Freigabe von Taxen zu einer Behinde-
rung des ÖPNV kommen, wenn diese z. B. auf der Busspur halten um Fahrgäste aufzu-
nehmen. Zudem besteht weiterhin die Gefahr, dass normale PKW den Taxen folgen und 
so ebenfalls die Busspur mitbenutzen. Der Hauptnutzen der Busspuren muss jedoch die 
Beschleunigung des ÖPNV sein. 
 
Im Zuge des vorangegangenen Antrages wurden von der Verwaltung sowie der wupsi 
GmbH an bestehenden Busspuren die folgenden als für Taxen geeignet angesehen: 
 
Wöhlerstraße 
Düsseldorfer Straße 
Burscheider Straße 
 
welche durch den Fachbereich Ordnung und Straßenverkehr nunmehr kurzfristig freige-
geben werden. 
 
Darüber hinaus erfolgt, sollten neue Busspuren im Stadtgebiet eingerichtet werden, eine 
wohlwollende Einzelfallprüfung zur möglichen Freigabe auch für Taxen. 
 
Ordnung und Straßenverkehr in Verbindung mit Tiefbau 


